
Stadt Regis-Breitingen 
Der Bürgermeister 
 
Beschlussvorlage Nr. 06/43/2023 
 
Einreicher: 

Kämmerei, Frau Krüger  

  

Gegenstand: 

Beschlussfassung zum Verzicht Aufstellung  
Gesamtabschlusses für das Jahr 2023 

 

 

Beratungsfolge Sitzungstermine öffentl./nichtöffentl. Empfehlung ohne Empfehlung 

Technischer 
Ausschuss 

    

Verwaltungs-
ausschuss 

    

 
Beschlussvorschlag: 
 

Die Stadt Regis-Breitingen verzichtet gem. § 88 b SächsGemO i.V.m. Abschnitt A.XIV.3a 
VWv KomHWi auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses für das Jahr 2023. 
Zur Information der Stadträte über die Beteiligungen der Stadt wird jährlich ein 
Beteiligungsbericht erstellt. In der Eröffnungsbilanz sind die Beteiligungen ebenfalls 
ausgewiesen. Eine weitere Einbeziehung der Beteiligungsunternehmen führt zu einem 
von der Stadt nicht leistbaren Arbeitsmehraufwand. 
 

Begründung: 
Gem. § 88b Abs. 1 SächsGemO kann die Gemeinde einen Gesamtabschluss aufstellen. 
Bei einem Gesamtabschluss sind mit dem Jahresabschluss die Beteiligungen der Stadt zu 
konsolidieren, d.h. in den Jahresabschluss mit einzuarbeiten. 
 
Darauf kann die Stadt verzichten. Dieser Verzicht ist mit dem Haushalt zu erklären und 
der Rechtsaufsicht mitzuteilen. 
 
Die Stadt Regis-Breitingen stellt jährlich einen Beteiligungsbericht auf. Darin ist 
aufgeführt, welche Beteiligungen die Stadt in welchem Umfang hält. Gleichzeitig ist 
ersichtlich, welche Erträge bzw. Aufwendungen aus diesen Beteiligungen entstehen. 
Sollte ein Gesamtabschluss aufgestellt werden ist diese mit einer Kapitalflussrechnung zu 
ergänzen und im Konsolidierungsbericht zu erläutern. Es wird der Jahresabschluss der 
Kommune mit einem erheblichem Mehraufwand erarbeitet.  
 
 
Von der Beratung und Beschlussfassung war kein Mitglied des Stadtrates ausgeschlossen. 
 

Abstimmungsergebnis: 

Mitglieder Stadtrat 17 davon anwesend     

Ja-Stimmen  Nein-Stimmen     

Stimmenthaltungen    

beschlossen  nicht beschlossen  



 


